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LIEBE LESERINNEN UND LESER

Ab dem 2. August 2017 werden wir die neuen 
Büroräumlichkeiten am Rain 63 in Aarau beziehen. 
Besuchen Sie uns doch, gerne zeigen wir Ihnen 
unsere neuen, modernen Räumlichkeiten.

Neue Adresse:

aaretax Treuhand AG
Rain 63
5000 Aarau

Ihre aaretax Treuhand AG

P.S. Die „NEWS“ sind auch auf unserer Homepage 
aufgeschaltet.

Personelles (Eintritt)

Es freut mich, Sie über den Eintritt von Armando Ca-
talano zu orientieren. Ab dem 1. September 2017 
wird er als Sachbearbeiter Treuhand seine Arbeit bei 
der aaretax Treuhand AG aufnehmen. Ich wünsche 
Ihm viel Glück und Erfolg bei seiner neuen Heraus-
forderung!

Liebe Leserinnen und Leser

Ab dem 11. August 2017 werden wir die neuen Büroräumlichkeiten am
Rain 63 in Aarau beziehen. Besuchen Sie uns doch, gerne zeigen wir Ihnen unsere 
neuen, modernen Räumlichkeiten.

Neue Adresse:

aaretax Treuhand AG
Rain 63
5000 Aarau

Ihre aaretax Treuhand AG

P.S. Die „NEWS“ sind auch auf unserer Homepage aufgeschaltet.

Personelles (Eintritt)

Es freut mich, Sie über den Eintritt von Armando Catalano
zu orientieren. Ab dem 1. September 2017 wird er als
Sachbearbeiter Treuhand seine Arbeit bei der aaretax
Treuhand AG aufnehmen. Ich wünsche Ihm viel Glück und
Erfolg bei seiner neuen Herausforderung!

Unfallversicherung

Seit dem 1. Januar 2017 sind die  revidierten Bestimmungen  des  Unfallversicherungs-
gesetzes (UVG) in Kraft. Neu ist ein Arbeitnehmer vom ersten Tag an versichert. Also 
auch dann, wenn der  erste Arbeitstag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt. Der Versi-
cherungsschutz endet am 31. Tag (bisher am 30.) nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses. Damit sind auch Monate mit 31 Tagen vollständig in der Nachdeckung
versichert. Eine Abredeversicherung, welche die obligatorische Nichtberufsunfallver-
sicherung verlängert, kann neu für sechs Monate (bisher 180 Tage)  abgeschlossen 
werden.

-

Unfallversicherung

Seit dem 1. Januar 2017 sind die  revidierten Bestimmungen  des  Unfallversicherungsgesetzes 
(UVG) in Kraft. Neu ist ein Arbeitnehmer vom ersten Tag an versichert. Also auch dann, wenn 
der  erste Arbeitstag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt. Der Versicherungsschutz endet am 31. 
Tag (bisher am  30.)  nach  Beendigung  des  Arbeitsverhältnisses. Damit sind auch Monate 
mit 31 Tagen vollständig in der Nachdeckung versichert. Eine Abredeversicherung, welche die 
obligatorische Nichtberufsunfallversicherung verlängert, kann neu für sechs Monate (bisher 180 
Tage) abgeschlossen werden.

IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen und Leser

Die letzten Wochen waren mit warmen Temperaturen geprägt und teilweise hatten wir Tropennächte in 
der Schweiz.

Langsam werden die Sommertage wieder kürzer und geniessen wir doch die schönen Sommerabende mit 
einer kleinen Abkühlung wie der Junge auf dem Bild!

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der Lektüre und weiterhin schöne, erholsame Sommer-
abende.

Ihre aaretax Treuhand AG

P. S. Die «NEWS» sind auch auf unser Website aufgeschaltet.
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STEUERREFORM UND AHV-FINANZIERUNG (STAF) – 
EIN ÜBERBLICK

Einleitung 
Am 19. Mai haben die Schweizer Stimmberechtig-
ten das Bundesgesetz über die Steuerreform und die 
AHV-Finanzierung (STAF) angenommen. Damit werden 
bisher gültige Steuerregelungen zur Unternehmens-
besteuerung aufgehoben, die nicht mehr mit den inter-
nationalen Standards übereinstimmen. Es geht dabei 
insbesondere um die Abschaffung der privilegierten 
Besteuerung von sogenannten Statusgesellschaften 
(Holding-, Domizil-, gemischte- oder Verwaltungs-
gesellschaften) auf den 1. Januar 2020. An deren Stelle 
werden neue Massnahmen eingeführt, welche die Ab-
wanderung von international tätigen Unternehmungen 
verhindern sollen.
Im Sinne eines sozialen Ausgleichs wurde mit der An-
nahme der Vorlage beschlossen, für jeden Steuer-
franken, der durch die Steuerreform entfällt, einen zu-
sätzlichen Franken in die AHV-Finanzierung einzulegen.

Quelle: Eidg. Finanzdepartement

Steuerreform
Neue Massnahmen im Überblick
Bisher bezahlten Statusgesellschaften auf kantonaler 
Ebene reduzierte oder teilweise gar keine Gewinn-
steuern. Bei einer ersatzlosen Streichung dieser Privi-
legien besteht das Risiko, dass ein Teil der betroffenen 
Gesellschaften ihren Steuersitz ins Ausland verlegt. Um 
dieses Risiko zu mindern, wurden folgende neue Mass-
nahmen beschlossen:

Ebene der Gesellschaften
Patentbox
Der Gewinn aus in- und ausländischen Patenten und 
vergleichbaren Rechten wird vom übrigen Gewinn ge-
trennt und tiefer besteuert. Die Entlastung darf jedoch 

höchstens 90 % betragen; das heisst, der Sparten-
gewinn aus Patenten muss zu mindestens 10 % be-
steuert werden. Die konkrete Ausgestaltung orientiert 
sich dabei an den geltenden internationalen Standards.

Steuerliche Begünstigung von Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten
Für bestimmte Forschungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen können die Kantone Abzüge bis 150 % der 
 effektiven Kosten vorsehen (Zuschlag von max. 50 % 
auf die effektiven Kosten). Damit soll steuerlich die 
Innovation gefördert werden. Die von der Gesetzes-
änderung betroffenen Gesellschaften weisen einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an Forschungs- und 
Entwicklungskosten an den Gesamtkosten auf,  weshalb 
diesem Umstand Rechnung getragen wird. 

Abzug für Eigenfi nanzierung
Die Kantone können einen Zinsabzug auf dem Eigen-
kapital zulassen, wenn die effektive Gewinnsteuer-
belastung im Kantonshauptort insgesamt über einem 
gewissen Schwellenwert liegt. Dies trifft derzeit einzig 
für den Kanton Zürich zu, weshalb auch von einer «Lex 
Zürich» die Rede ist.

Entlastungsbegrenzung
Die steuerliche Entlastung aufgrund der Patentbox, der 
zusätzlichen Abzüge für Forschung und Entwicklung 
und des Abzugs für Eigenfi nanzierung darf nicht  höher 
sein als 70 %. Falls die kantonale Praxis eine Über-
gangsregelung für Statusgesellschaften vorsieht, fallen 
auch die diesbezüglichen Massnahmen unter die Ent-
lastungsbegrenzung.

Anpassungen bei der Kapitalsteuer
Die Kantone können das Eigenkapital, das auf Be-
teiligungen, Patente und vergleichbare Rechte sowie 
 konzerninterne Darlehen entfällt, ermässigt in die Be-
rechnung der Kapitalsteuer einfl iessen lassen.

Aufdeckung stiller Reserven
Unternehmen, die ihren Sitz in die Schweiz verlegen, 
können in den ersten Jahren von zusätzlichen Ab-
schreibungen profi tieren, wenn sie anlässlich der Sitz-
verlegung stille Reserven in ihren Büchern aufdecken. 
Sonderlösungen gibt es auch für Gesellschaften, die im 
Rahmen der beschlossenen Abschaffung bestehender 
Steuerprivilegien stille Reserven aufdecken. Verlegen 
Unternehmen ihren Sitz ins Ausland, wird wie bereits 
heute eine Wegzugssteuer fällig (= Besteuerung der 
stillen Reserven bei Beendigung der Steuerpfl icht).
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Ausdehnung der pauschalen Steueranrechnung
Die pauschale Steueranrechnung rechnet im Ausland 
bezahlte Kapital- und Gewinnsteuern an die in der 
Schweiz geschuldeten Steuern an und verhindert da-
durch internationale Doppelbesteuerungen. Neu sol-
len auch schweizerische Betriebsstätten ausländischer 
Unternehmen Anspruch darauf haben.

Senkung der kantonalen Gewinnsteuersätze
Nebst dem Entscheid, wie weit von den neu geschaf-
fenen steuerlichen Entlastungsmassnahmen Gebrauch 
gemacht werden soll, haben etliche Kantone eine 
generelle Senkung der Gewinnsteuersätze erwogen, 
um damit auch nach dem Wegfall der Sondersteuer-
regimes attraktiv zu bleiben. Für die steuerpolitische 
Strategie der einzelnen Kantone ist die Bedeutung der 
Einnahmen aus den Statusgesellschaften von grosser 
Bedeutung. Daneben bilden die Relevanz der Unter-
nehmensbesteuerung für die Standortattraktivität, 
die Intensität des interkantonalen und internationalen 
Steuerwettbewerbs sowie die fi nanziellen Möglich-
keiten des Kantons weitere Entscheidungskriterien. In 
einigen Kantonen wurden denn auch Senkungen der 
Gewinnsteuersätze bereits beschlossen, in anderen 
stehen sie noch an oder wurden an der Urne ab gelehnt 
(z. B. Bern und Solothurn). Insgesamt kann erwartet 
werden, dass sich eine Untergrenze der Steuersätze 
von zwischen 12 % und 14,5 % einpendeln wird (kom-
binierter Steuersatz für Bundes-, Kantons- und Ge-
meindesteuern). Von einer Senkung ins Bodenlose wird 
auch daher nicht ausgegangen, weil die Berechnung 
des Finanzausgleichs unter den Kantonen die Höhe 
der Steuersätze mit einbezieht. Die Kantone können 
 somit nicht darauf spekulieren, dass ihnen ein allfälliger 
Steuer ausfall durch Senkung ihrer Gewinnsteuersätze 
aus dem Finanzausgleich kompensiert wird.

Ebene der Aktionärinnen und Aktionäre
Erhöhung der Dividendenbesteuerung
Aktionärinnen und Aktionäre müssen Erträge aus Be-
teiligungen bei der Direkten Bundessteuer neu zu 70 % 
und bei den Kantonen zu mindestens 50 % versteuern. 
Heute beträgt diese Besteuerung beim Bund 60 % für 
Beteiligungen im Privatvermögen und 50 % für solche 
im Geschäftsvermögen. Die Kantone haben teilweise 
höhere Entlastungen umgesetzt. Voraussetzung für 
die Inanspruchnahme der privilegierten Dividenden-
besteuerung bleibt wie bislang eine Beteiligungsquote 
von mindestens 10 % (oder 1 Mio. Franken) am Kapital 
einer Gesellschaft.

Einschränkungen beim Kapitaleinlageprinzip
Börsenkotierte Gesellschaften (an einer Schweizer 
Börse) können Reserven aus Kapitaleinlagen nur noch 
dann steuerfrei an die Aktionärinnen und Aktio-

näre zurückzahlen, wenn sie mindestens im gleichen 
 Umfang steuerbare Dividenden ausschütten. Kaufen 
solche Unternehmen eigene Aktien zurück, so müssen 
sie Gewinnreserven mindestens im gleichen Umfang 
 vernichten, wie sie Reserven aus Kapitaleinlagen ver-
nichten.

Anpassungen bei der Transponierung
Grundsätzlich sind im schweizerischen Steuerrecht 
 private Kapitalgewinne steuerfrei. Eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz bildet die so genannte Transponie-
rung. Eine solche liegt vor, wenn eine Privatperson Be-
teiligungsrechte an ein Unternehmen verkauft, an dem 
sie selbst zu mindestens 50 % beteiligt ist («Verkauf an 
sich selbst»). Ein allfälliger Gewinn aus diesem Verkauf 
unterliegt der Einkommenssteuer. Die bisherige gesetz-
liche Regelung sah allerdings eine «Bagatellgrenze» vor, 
innerhalb derer der Gewinn aus dem Verkauf an sich 
selbst steuerfrei blieb. Diese «Bagatellgrenze» hat sich 
in der Praxis als Steuerschlupfl och erwiesen,  weshalb 
sie nun aufgehoben wird, so dass bei einem «Verkauf 
an sich selbst» immer eine Besteuerung erfolgt.

Finanzpolitische Massnahmen
Ausgleich zwischen Bund, Kantonen und 
 Gemeinden
Der Anteil der Kantone an den Einnahmen der direk-
ten Bundessteuer wird von 17,0 % auf 21,2 % erhöht. 
Die Kantone erhalten dadurch voraussichtlich zusätz-
lich rund 1 Mrd. Franken pro Jahr. Die Kantone werden 
zudem angehalten, den Gemeinden die fi nanziellen 
Auswirkungen der Steuersenkungen auf kantonaler 
Ebene angemessen abzugelten. Schliesslich wird die 
Berechnung des Finanzausgleichs so angepasst, dass 
der Wegfall der Statusgesellschaften darin angemessen 
berücksichtigt wird.

Die Steuerbelastung ist nicht das einzig relevante 
 Kriterium im internationalen Standortwettbewerb. Die 
Schweiz bietet gemäss globalen Rankings vor allem 
eine hohe politische Stabilität, qualitativ hochstehende 
Infrastrukturen und Bildungsinstitutionen, Arbeits-
friede sowie gesunde öffentliche Finanzen. Als nach-
teilig werden die vergleichsweise hohen Arbeits- und 
Investitionskosten aufgeführt.

Finanzierung der AHV
Eine Schätzung zu den Auswirkungen der Steuerent-
lastungen auf der Ebene der Gesellschaften hat er-
geben, dass insgesamt rund 2 Mrd. Franken weniger 
 Steuern anfallen dürften. Dabei wurden allerdings 
mögliche Verhaltensanpassungen der Gesellschaften 
ausgeklammert (sog. statische Berechnung). Einnah-
men, die der öffentlichen Hand damit fehlen würden, 
um u. a. die Finanzierung der Altersvorsorge zu sichern. 
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Aus diesem Grund wurden die steuerlichen Massnah-
men an die Bedingung geknüpft, dass der AHV jährlich 
2 Mrd. Franken zusätzlich zufl iessen sollen. Finanziert 
wird dieser Betrag teilweise aus der Mehrwertsteuer 
(ca. 500 Mio. Franken), aus einer Erhöhung des Bun-
desbeitrags an die Ausgaben der AHV (ca. 300 Mio. 
Franken) sowie aus einer Erhöhung der AHV-Beiträge 
auf den Arbeitseinkommen um 0,3 Prozentpunkte (je 
hälftig zu Lasten der Arbeitnehmer und der Arbeit-
geber; insgesamt ca. 1,2 Mrd. Franken). Nachfolgende 
Grafi k soll die voraussichtlichen Auswirkungen der 
STAF auf die Finanzlage der AHV darstellen.

Quelle: BSV

Es zeigt sich, dass neben den nun beschlossenen Mehr-
einnahmen weitere Massnahmen nötig sind, um die 
Finanzierung der ersten Säule auf eine gesunde Basis 
zu stellen. Dies soll im Rahmen der Reform «AHV 21» 
angegangen werden.

Ausgewählte Fragen und Antworten
Was bedeutet die Abschaffung des Holdingprivilegs für 
die in KMU-Verhältnissen häu� g angewandte Unter-
nehmensnachfolge über eine Holdingstruktur?
Heute bezahlt eine Gesellschaft mit Holding-Status auf 
kantonaler Ebene keine Gewinnsteuern und nur eine 
reduzierte Kapitalsteuer. Die Abschaffung des Holding-
privilegs beinhaltet NICHT auch die Abschaffung des 

Beteiligungsabzugs. Aufgrund dessen ermässigt sich 
die Gewinnsteuer im Verhältnis des Nettoertrags aus 
Beteiligungsrechten zum gesamten Reingewinn. Davon 
ausgehend, dass eine Übernahmeholding ausser Divi-
dendeneinnahmen keine weiteren Erträge aufweist, 
ergibt sich ein Beteiligungsabzug von 100 %, also eine 
vollständige Steuerbefreiung bezüglich Gewinnsteu-
ern. Bei den Kapitalsteuern entfällt dagegen die heute 
geltende Begünstigung. Da die Kapitalsteuern im Ver-
hältnis zu den Gewinnsteuern sehr niedrig sind, fällt 
diese «Verschlechterung» nur bei hohem steuerbarem 
Kapital wirklich ins Gewicht.

Müssen am Ende nicht die KMU und deren Inhaberin-
nen und Inhaber die Zeche der Steuerreform bezahlen?
Sofern die massvolle Anhebung der Dividenden-
besteuerung kompensiert wird durch entsprechende 
Gewinnsteuersenkungen, bleibt die Steuerbelastung 
insgesamt (auf Stufe Gesellschaft und Aktionär zusam-
men) in etwa unverändert. In den Kantonen Bern und 
Solothurn dagegen, wo die moderate Anpassung der 
Gewinnsteuersätze beim Volk keinen Anklang gefun-
den hat, geht die Anhebung der Dividendenbesteue-
rung auf Bundesebene effektiv zu Lasten der Firmen-
inhaberinnen und -inhaber. 

Pro� tieren nur Aktionärinnen und Aktionäre sowie 
Grosskonzerne?
Die Grosskonzerne werden durch die Vorlage mehr 
Steuern bezahlen als heute, weil die Regelungen für 
kantonale Statusgesellschaften abgeschafft werden. 
Sie erhalten dafür aber die nötige Rechts- und Pla-
nungssicherheit. Mit der Erhöhung der Dividendenbe-
steuerung und den Anpassungen beim Kapitaleinlage-
prinzip werden Aktionärinnen und Aktionäre höher 
belastet. Durch die beabsichtigten Gewinnsteuersen-
kungen in den Kantonen soll sich für sie eine insgesamt 
ausgewogene Belastung ergeben.

Wollen Sie wissen, was diese Änderung für Ihre Gesell-
schaft oder für Sie bedeutet, stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.


